
Antwort  

der Landesregierung  

 

auf die Kleine Anfrage 639 

des Abgeordneten Danny Eichelbaum 

CDU-Fraktion 

Landtagsdrucksache 6/1450 

 

 

Verwendung von Geldstrafen und Geldauflagen 

 

 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 639 vom 13. Mai 2015: 

 

In Strafverfahren verhängte Geldstrafen oder Geldauflagen gehen nach den Festlegungen der erken-

nenden Gerichte, zum Teil auch entsprechend eines Antrags der Staatsanwaltschaft, in nicht wenigen 

Fällen nicht an die Staatskasse, sondern an gemeinnützige Organisationen zur Unterstützung von de-

ren sozialer, kultureller oder anderweitiger gesellschaftlicher Arbeit. Richter bzw. Staatsanwälte können 

darüber frei und eigenständig entscheiden:  

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie wurden die Geldauflagen der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Ermittlungs-, Straf- und 

Gnadenverfahren und die Bußgelder bei Bewährungsauflagen jeweils in den Jahren 2010 bis 

2015 auf die Staatskasse sowie auf welche gemeinnützigen und sonstigen Einrichtungen ver-

teilt ? 

 

2. Welche von diesen Einrichtungen oder Institutionen standen bzw. standen nicht auf der Liste 

der gemeinnützigen Einrichtungen des Präsidenten des OLG Brandenburg ? 

 

3. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zu der Praxis anderer Länder bzw. dem Vor-

schlag, die Aufnahme einer Einrichtung in die Interessentenliste von  

 

a) der jährlichen Veröffentlichung eines Rechenschaftsberichts,  

b) der Versicherung, dass die verantwortlichen Personen nicht einschlägig vorbestraft sind, 
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c) dem Einverständnis in eine Information durch die Finanzbehörde bei dem Entfall der Ge-

meinnützigkeitsanerkennung, 

 

d) dem Einverständnis in eine Überprüfung der Mittelverwendung durch den Landesrech-

nungshof 

 

abhängig zu machen ? 

 

4. Wie steht die Landesregierung zu einer Verfügung, wonach keine Empfängereinrichtung be-

günstigt werden darf, bei der eine außerdienstliche, private Mitgliedschaft des Entscheiders be-

steht, um Befangenheiten und auch nur den Anschein davon zu vermeiden ? 

 

5. Gibt es in Brandenburg gegenüber den Richtern und Staatsanwälten eine Empfehlung über die 

konkrete Verwendung von Geldauflagen und Bußgeldern ? 

 

6. In welcher Weise wird die ordnungsgemäße Verwendung der genannten Finanzmittel bei den 

begünstigten Organisationen überprüft und inwiefern ist es hier in den letzten fünf Jahren zu 

Beanstandungen gekommen ? 

 

 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europa und Verbraucher-

schutz die Kleine Anfrage wie folgt:  

 

Frage 1:  

Wie wurden die Geldauflagen der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Ermittlungs-, Straf- und Gna-

denverfahren und die Bußgelder bei Bewährungsauflagen jeweils in den Jahren 2010 bis 2015 auf die 

Staatskasse sowie auf welche gemeinnützigen und sonstigen Einrichtungen verteilt ? 

 

zu Frage 1: 

Beschuldigten in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren kann durch die Staatsanwaltschaft und 

Angeklagten in einem Strafverfahren kann durch das Gericht die Auflage erteilt werden, einen Geldbe-

trag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen (§§ 153a Abs. 1 Satz 

2 Nr. 2, Abs. 2 Strafprozessordnung, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, § 23 Abs. 1 Satz 2 und 3 und 45 Abs. 3 

Jugendgerichtsgesetz). 
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Eine solche Auflage kann das Gericht als Bewährungsauflage bei einer Verurteilung oder bei der Aus-

setzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe erteilen (§§ 56, 56b und 57 Strafgesetzbuch). Geld-

auflagen können auch in Gnadensachen erteilt werden (§ 19 der Gnadenordnung vom 11. September 

2007, JMBl. 2007, Nr. 10, S. 150). 

 

Davon zu unterscheiden sind Geldstrafen, die vom Gericht im Falle einer Verurteilung als selbstständige 

Rechtsfolge (§ 40 Strafgesetzbuch) oder neben Freiheitsstrafe (§ 41 Strafgesetzbuch) verhängt werden 

können und die als Einnahme in den Landeshaushalt fließen. Dies gilt gleichermaßen für die nach dem 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gerichtlich verhängten Bußgelder.  

 

Im Hinblick auf den Inhalt der Fragen zu den Ziffern 1 bis 6 wird davon ausgegangen, dass sich die 

Kleine Anfrage nicht auf Geldstrafen nach §§ 40, 41 Strafgesetzbuch, sondern auf Geldauflagen nach 

§§ 153a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Abs. 2 Strafprozessordnung, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, § 23 Abs. 1 Satz 2 

und 3 und § 45 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz sowie § 19 Gnadenordnung bezieht. 

 

Die jährliche Gesamthöhe der von den Staatsanwaltschaften und den Gerichten des Landes Branden-

burg im Zeitraum von 2010 bis 2014 erteilten Auflagen zur Zahlung eines Geldbetrages und deren Ver-

teilung nach Geldauflagen zugunsten der Staatskasse und gemeinnütziger Einrichtungen im Sinne der 

Allgemeinen Verfügung des Ministers der Justiz und für Bundes- und Europaangelegenheiten vom 9. 

Juni 1995 (JMBl. 1995, Nr. 7, S. 122), geändert durch Allgemeine Verfügung vom 31. August 2009 

(JMBl. 2009, Nr. 10, S. 134) ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Übersicht. Die im Folgenden 

als „AV Geldauflagen“ bezeichnete Verwaltungsvorschrift ist unter www.bravors.brandenburg.de abruf-

bar. Die Gesamtübersichten für das Jahr 2015 sind gemäß Abschnitt III, Ziffer 3 der AV Geldauflagen 

erst nach Ablauf des Kalenderjahres durch den Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesge-

richts sowie den Generalstaatsanwalt für ihren jeweiligen Geschäftsbereich zu erstellen. 

 

Welchen gemeinnützigen Einrichtungen die Geldauflagen zugewiesen worden sind, ergibt sich aus den 

jährlichen Gesamtübersichten, die der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts und der 

Generalstaatsanwalt für ihren jeweiligen Geschäftsbereich erstellen und die auf deren Internetseiten 

(www.olg.brandenburg.de bzw. www.gsta.brandenburg.de) veröffentlicht sind. Hinsichtlich der von 

Staatsanwaltschaften erteilten Geldauflagen sind die Gesamtübersichten allerdings erst ab 2013 auf der 

Internetseite der Generalstaatsanwaltschaft eingestellt. Im Hinblick auf den Umfang der im Internet ver-

öffentlichten Gesamtübersichten wird davon abgesehen, diese in Form von Ausdrucken beizufügen. 

http://www.bravors.brandenburg.de/
http://www.olg.brandenburg.de/
http://www.gsta.brandenburg.de/
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Ablichtungen der nicht im Internet veröffentlichten Gesamtübersichten sind als Anlagen 2 bis 4 beige-

fügt.  

 

Frage 2: 

Welche von diesen Einrichtungen oder Institutionen standen bzw. standen nicht auf der Liste der ge-

meinnützigen Einrichtungen des Präsidenten des OLG Brandenburg ? 

 

zu Frage 2: 

Eine statistische Erfassung derjenigen Geldauflagen, die von Staatsanwaltschaften und Gerichten an 

gemeinnützige Einrichtungen zugewiesen wurden, die nicht in der nach Abschnitt II, Ziffer 4 der AV 

Geldauflagen in Ermittlungs- und Strafverfahren vom Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandes-

gerichts geführten Liste stehen, ist nicht vorgesehen. 

Im Geschäftsbereich des Generalstaatsanwalts ist eine derartige Erfassung auch nicht erfolgt. 

Im Geschäftsbereich des Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts erfolgte bis 2012 

ebenfalls keine derartige Erfassung. Seit 2013 sind aus dessen im Internet veröffentlichten Jahresüber-

sichten die an nicht auf der Liste stehende Einrichtungen erfolgten Zuweisungen für diejenigen Einrich-

tungen ersichtlich, denen pro Jahr mindestens 1.000 € zugewiesen wurden. Die betreffenden Einrich-

tungen sind in den Jahresübersichten für 2013 und 2014 daran zu erkennen, dass diesen kein Akten-

zeichen zugeordnet ist. Die Summe dieser Zuweisungen beträgt 163.530,00 € für 2013 und 174.810,00 

€ für 2014.  

 

Frage 3: 

Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zu der Praxis anderer Länder bzw. dem Vorschlag, die 

Aufnahme einer Einrichtung in die Interessentenliste von  

 

a) der jährlichen Veröffentlichung eines Rechenschaftsberichts,  

 

b) der Versicherung, dass die verantwortlichen Personen nicht einschlägig vorbestraft sind, 

 

c) dem Einverständnis in eine Information durch die Finanzbehörde bei dem Entfall der Ge-

meinnützigkeitsanerkennung, 

 

d) dem Einverständnis in eine Überprüfung der Mittelverwendung durch den Landesrech-

nungshof 
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abhängig zu machen ? 

 

zu Frage 3: 

Abschnitt II, Ziffer 2 der AV Geldauflagen enthält insoweit folgende Bestimmungen:  

 

„Ist eine Einrichtung als gemeinnützig im Sinne von Abschnitt I.2 anzusehen und hat sie nach Aufforde-

rung 

 

a. ihre Satzung oder andere Unterlagen über ihre Ziele vorgelegt und ein Konto angegeben, auf 

das Zahlungen geleistet werden können,  

b. einen Körperschaftsteuerfreistellungsbescheid oder eine vorläufige Bescheinigung des zustän-

digen Finanzamtes beigebracht, dass sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-

zes von der Körperschaftsteuer befreit ist, oder erklärt, dass sie nicht unbeschränkt körper-

schaftsteuerpflichtig sei,  

c. das für sie zuständige Finanzamt von der Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 

AO) gemäß dem anliegenden Vordruck so weit entbunden, dass dieses die listenführende Stel-

le von der Gewährung oder Versagung von Steuervergünstigungen wegen Verfolgung gemein-

nütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke unterrichten darf,  

d. sich verpflichtet,  

aa) alsbald alle Beschlüsse mitzuteilen, durch welche eine den gemeinnützigen Zweck betref-

fende Satzungsbestimmung geändert oder die gemeinnützige Tätigkeit eingestellt wird, 

bb) auf Anforderung der listenführenden Stelle für einen bestimmten Zeitraum über die Höhe 

und Verwendung der Geldauflagen Auskunft zu geben, 

e. sich damit einverstanden erklärt, dass ihre Berichte über die Höhe der erhaltenen Gelder und 

deren Verwendung veröffentlicht werden,  

 

so ist sie in die Liste einzutragen.“ 

 

Die Landesregierung sieht die Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen für die Aufnahme einer 

Einrichtung in die vom Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts geführte Liste als aus-

reichend an. Danach finden nur diejenigen Einrichtungen Aufnahme in die Liste, die die vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllen und darüber hinaus auch als „gemeinnützig“ i.S. des Abschnittes I.2 der AV 

Geldauflagen anzusehen sind.  

Weitergehender Maßnahmen bedarf es aus Sicht der Landesregierung nicht.  
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Frage 4: 

Wie steht die Landesregierung zu einer Verfügung, wonach keine Empfängereinrichtung begünstigt 

werden darf, bei der eine außerdienstliche, private Mitgliedschaft des Entscheiders besteht, um Befan-

genheiten und auch nur den Anschein davon zu vermeiden ? 

 

zu Frage 4: 

Die Landesregierung geht davon aus, dass sich die Richter und Staatsanwälte im Land Brandenburg 

bei ihren Entscheidungen über die Zuweisungen von Geldauflagen an gemeinnützige Einrichtungen 

nicht von Eigeninteressen leiten lassen. Einer gesonderten Verfügung zur Vermeidung einer Befangen-

heit bedarf es daher nach Auffassung der Landessregierung nicht. 

Im Hinblick auf die durch Art. 97 GG, Art. 108 Abs.1  der Verfassung des Landes Brandenburg garan-

tierte richterliche Unabhängigkeit ist es der Landesregierung verwehrt, eine derartige Verfügung für die 

Gerichte  zu erlassen. Gründe, die für eine nur für die Staatsanwaltschaften geltende Verwaltungsvor-

schrift dieser Art sprechen würden, sind nicht ersichtlich.  

 

Frage 5: 

Gibt es in Brandenburg gegenüber den Richtern und Staatsanwälten eine Empfehlung über die konkre-

te Verwendung von Geldauflagen und Bußgeldern ? 

 

zu Frage 5: 

Die Staatsanwaltschaften sind gehalten, bei der Zuweisung von Geldauflagen die Vorgaben der bun-

deseinheitlichen Verwaltungsvorschrift Nr. 93 Abs.4  der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 

zu beachten. Danach sollen „….bei der Auswahl des Zuwendungsempfängers insbesondere Einrichtun-

gen der Opferhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Straffälligen- und Bewährungshilfe, Gesundheits- und 

Suchthilfe sowie Einrichtungen zur Förderung von Sanktionsalternativen und Vermeidung von Ersatz-

freiheitstrafen in angemessenen Umfang berücksichtigt werden.“ 

 

Entsprechend Abschnitt II.1 Satz 2 der AV Geldauflagen stellt die Aufnahme in die vom Präsidenten des 

Brandenburgischen Oberlandesgerichts geführte Liste der gemeinnützigen Einrichtungen „keine Emp-

fehlung an die Richter, die Staats- und Amtsanwälte“ dar. Im Hinblick auf die verfassungsrechtlich ga-

rantierte richterliche Unabhängigkeit (vgl. die Antwort zu Frage 4) kann die Landesregierung den Richte-

rinnen und Richtern auch keine Empfehlungen über die Zuweisung von Geldauflagen geben.  
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Frage 6: 

In welcher Weise wird die ordnungsgemäße Verwendung der genannten Finanzmittel bei den begüns-

tigten Organisationen überprüft und inwiefern ist es hier in den letzten fünf Jahren zu Beanstandungen 

gekommen ? 

 

zu Frage 6: 

Nach Abschnitt IV der AV Geldauflagen werden durch den Präsidenten des Brandenburgischen Ober-

landesgerichts jährlich 25 in die Liste eingetragene, im Vorjahr nicht überprüfte Einrichtungen, denen im 

vorangegangenen Jahr Geldauflagen von mindestens 1000,00 € zugewiesen wurden, aufgefordert, die 

Gesamthöhe der zugewiesenen Gelder, die Gesamthöhe der erhaltenen Geldbeträge und deren Ver-

wendung mitzuteilen. Diese Daten werden in einem Gesamtbericht zusammengefasst und mit dem 

Vermerk versehen, dass die Angaben der Einrichtungen durch die listenführende Stelle nicht auf ihre 

Richtigkeit geprüft worden sind. Gibt es Anhaltspunkte für eine zweckwidrige Mittelverwendung, sind die 

betreffenden Einrichtungen umgehend zur Berichterstattung unter Nachweisführung über die Verwen-

dung der erhaltenen Gelder aufzufordern. 

 

Bisher ist dem Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts kein Fall einer zweckwidrigen 

Mittelverwendung bekannt geworden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anlage 1 

zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 639 

des Abgeordneten Danny Eichelbaum 

Drucksache 6/1450 

 

Jahr Geldauflagen  

der Gerichte (€) 

davon Geldauflagen 

zugunsten der  

Landeskasse (€) 

davon Geldauflagen 

zugunsten von  

Einrichtungen (€) 

Geldauflagen der 

Staatsanwaltschaften 

(€) 

davon Geldauflagen 

zugunsten der  

Landeskasse (€) 

davon Geldauflagen 

zugunsten von  

Einrichtungen (€)  

2010 1.654.621,99 687.616,99 967.005,00 1.960.495,33 1.073.674,37 886.820,96 

2011 1.252.709,50 507.037,00 745.672,50 2.182.427,06 1.332.450,78 849.976,28 

2012 1.197.670,99 518.806,30 678.864,69 2.046.114,94 1.197.156,43 848.958,51 

2013 1.479.630,33 855.628,00 624.002,33 2.149.200,59 1.253.209,10 895.991,49 

2014 1.820.198,39 721.091,16      1.099.107,23 2.456.738,76 1.380.730,20         1.076.008,56 
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